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• Die versicherte Person darf zum Zeit-
punkt des Wechsels keine BU-
Leistungen beziehen.

• Die Option kann  höchstens bis zur 
Vollendung des 40. Lebensjahres und 
nur innerhalb der ersten zehn Jahre 
ab Vertragsbeginn beansprucht wer-
den.

K Basis-Schutz
Der Basis-Schutz wirbt mit günstigen 
Beiträgen und dem Verzicht auf ab-
strakte Verweisung. Besonders richtet er 
sich an Personen, die handwerklich oder 
körperlich tätig sind, aber auch an Haus-
männer / Hausfrauen sowie Angehörige 
besonders gefahrbehafteter Berufe.

Nach § 2 Nr. 1 setzt eine bedingungs-
gemäße Berufsunfähigkeit unter ande-
rem voraus, dass „die versicherte Person 
infolge Krankheit, Körperverletzung oder 
mehr als altersentsprechendem Kräfte-
verfall, die ärztlich nachzuweisen sind, 
voraussichtlich länger als sechsunddrei-
ßig Monate ununterbrochen außerstande 
ist, in ihrem zuletzt ausgeübten Beruf, 
wie er ohne gesundheitliche Beeinträch-
tigung ausgestaltet war, tätig zu sein, 
und […] sie keiner anderen, ihrer Ausbil-
dung, ihren Fähigkeiten und ihrer bishe-
rigen Lebensstellung entsprechenden 
beruflichen Tätigkeit nachgeht.“ Anders 
als in aktuellen Hochleistungstarifen wird 
demnach auf einen 36-Monats anstatt 
eines 6-Monats-Zeitraums abgestellt. 
Liegt eine bedingungsgemäße Berufsun-
fähigkeit allerdings tatsächlich minde-
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Wer im Rahmen dieser Tarife bei Ver-
tragsbeginn oder  innerhalb von 12 Mo-
naten ab Vertragsbeginn mit einem Le-
benspartner und mindestens einem ge-
meinsamen Kind  zusammen in einem 
gemeinsamen Haushalt lebt, kann einen 
Familienbonus erhalten. Dieser reduziert  
den Versicherungsbeitrag um bis zu  
10%. 

Angeboten wird die neue  SBU in zwei  
Varianten:

• Als Basis-Schutz mit handwerklich 
und körperlich tätigen Personen als 
Zielgruppe

• Als Premium-Schutz mit zahlreichen 
Zusatzleistungen

• Zusätzlich kann zu beiden Varianten 
eine Starter-Option gewählt werden. 
Die Starter-Option ermöglicht jungen 
Menschen den Einstieg in den not-
wendigen Berufsunfähigkeitsschutz 
zu besonders günstigen Anfangsbei-
trägen – und das bei vollem Versiche-
rungsschutz.

Bei der Starter-Option wird die Vertrags-
laufzeit in eine Start- und eine Folgepha-
se geteilt. Die Startphase gilt dabei für 
einen Zeitraum von mindestens fünf Jah-
ren, in denen durchschnittlich etwa 75% 
des Normalbeitrages zu leisten sind. Die 
Folgephase muss dann spätestens mit 
35 Jahren begonnen werden. Der Bei-
trag erhöht sich zu Beginn der Folgepha-
se auf etwa 95% des Neugeschäftsbe-
trags zum Zeitpunkt der Folgephase. 

Zum Eintrittszeitpunkt in die Folgephase  
beginnt dann auch erstmals eine gege-
benenfalls zu Vertragsbeginn vereinbar-
te Dynamik, ebenso wie  die angebote-
nen Nachversicherungsoptionen.

Der Versicherungsnehmer hat jeder-
zeit das Recht, die Startphase vorzeitig 
zu beenden und direkt in die Folgephase 
einzutreten. Sollte ihm dabei der erhöhte 
Beitrag zu hoch sein, so steht es ihm 
frei, die Versicherungsleistung soweit zu 
reduzieren, dass eine minimale BU-Ren-
te von jährlich 300 Euro nicht unter-
schritten wird. Innerhalb von sechs Mo-
naten nach bestimmten Anlässen ist 
auch ein Wechsel aus dem Basisschutz 
in den Premiumschutz möglich, aller-
dings endet damit automatisch auch die 
Startphase. Die Option kann allerdings 
höchstens bis zur Vollendung des 40. 
Lebensjahres und nur innerhalb der er-
sten zehn Jahre ab Vertragsbeginn be-
ansprucht werden.

K Wechseloptionsrecht
Der Kunde, der sich für die Basisvarian-
te entschieden hat, hat ein Wechselop-
tionsrecht in den Premiumtarif ohne er-
neute Gesundheitsprüfung. Die Voraus-
setzungen dafür sind wie folgt:

• Der Wechsel erfolgt frühestens ein 
Jahr nach Versicherungsbeginn.

• Der Wechsel ist an bestimmte Anläs-
se gebunden und muss innerhalb von 
sechs Monaten nach Eintritt des An-
lasses angezeigt werden. 

Neuartiger Berufsunfähigkeitsschutz 
aus dem Hause Gothaer
Seit dem 01.04.2012 ist die Gothaer mit einer neuen selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung am Start. 

Tariflich werden insgesamt acht Berufsgruppen unterschieden. Davon fallen insgesamt 23% in die beiden 

preisgünstigsten Berufsgruppen 1++ und 1+ sowie 24% in die  risikoreicheren Berufsgruppen 3+ und 3. 

Der Versicherungsschutz wird sowohl für die dritte Schicht wie auch seit 01.05.2012 als steuerlich geförderte  

Direktversicherung angeboten
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stens 6 Monate durchgehend vor, so 
erfüllt auch dieser Zustand den Leis-
tungsanspruch. Die Leistung wird dann 
allerdings erst ab dem siebten Monat 
erbracht. Dabei ist zu beachten, dass 
Versicherungsleistungen innerhalb von  
3 Monaten nach Eintritt der Berufsunfä-
higkeit zu beantragen sind, da der Lei-
stungsbeginn sonst frühestens mit dem 
Monat des Eingangs der Meldung begin-
nt. Das kann problematisch sein, wenn 
zunächst die Leistungsprüfung für den 
Anspruch auf gesetzliche Erwerbsmin-
derungsrente abgewartet wird.

Explizite Definitionen in den AVB sind 
für die Berufsunfähigkeit von  Studenten, 
Auszubildenden und Hausfrauen bzw. 
–männern enthalten. Unklar bleibt den-
noch, wie ein Student eine bedingungs-
gemäße Berufsunfähigkeit nachweisen 
soll. Hierzu heißt es nämlich wie folgt:

„Bei hauptberuflich tätigen Studenten 
wird für die Feststellung der Berufsun-
fähigkeit als ausgeübter Beruf das Min-
destanforderungsprofil der Berufe zu 
Grunde gelegt, für die der Studienab-
schluss im belegten Studienfach typi-
scherweise Voraussetzung ist.“ 

Bei einem Medizinstudenten mag es 
noch vergleichsweise einfach sein, einen 
typischen Beruf zu benennen. Schwie-
riger wird die Einschätzung jedoch bei 
Studenten, die etwa einen Master in 
Germanistik, Geschichte, Politik oder 
Religionswissenschaft ablegen wollen. 
Nur die wenigsten Absolventen dieser 
Studiengänge werden später als Do-
zenten oder wissenschaftliche Mitarbei-
ter an einer Universität bzw. in einem 
Museum tätig werden. Tatsächlich hat 
eine solche Regelung damit wenig mit 
dem von der Gothaer beworbenen Ver-
zicht auf abstrakte Verweisung zu tun. 
Bei der Abstellung auf ein Mindestanfor-
derungsprofil ohne nähere Klarstellung 
scheint die Grenze zu einer reinen Versi-
cherung von Erwerbsunfähigkeit doch 
sehr nahe.

Die Gothaer sieht die Kritik als nur 
eingeschränkt berechtigt an:

„Die Gothaer hat sich […] bewusst 
dazu entschieden, den Studenten im 
späteren Berufsbild zu versichern. Sie 
haben dabei zu Recht darauf hingewie-
sen, dass diese Verbindung für z.B. 
Germanisten oder Religionswissen-
schaftler nicht so klar ist.  Allerdings 

Dann wird bei der Prüfung auf Berufsun-
fähigkeit  auf eine Tätigkeit, die die ver-
sicherte Person aufgrund ihrer Ausbil-
dung und Fähigkeiten in der Lage ist, 
auszuüben, geprüft. Zugleich muss die 
geprüfte Tätigkeit der Lebensstellung 
der versicherten Person vor Ausschei-
den aus dem Berufsleben entsprechen. 

Obwohl es durchaus kundenfreund-
licher wäre, auch bei dauerhaftem Aus-
scheiden aus dem Berufsleben auf die 
damals zuletzt ausgeübte berufliche Tä-
tigkeit abzustellen, stellt die Regelung 
der Gothaer dennoch eine Besserstel-
lung gegenüber dem Prüfschema der 
gesetzlichen Rentenversicherung dar. 
Anders als dort kommt es nicht auf  ir-
gendeine Erwerbstätigkeit auch ohne 
Mindestanforderungen an eine beruf-
liche Qualifikation an, der entweder unter 
3 Stunden oder zwischen 3 und 6 Stun-
den nachgegangen werden kann; viel-
mehr muss neben der Befähigung zur 
Berufsausübung auch die zum Zeitpunkt 
der Leistungsstellung bestehende Le-
bensstellung berücksichtigt werden. Da-
mit sind die Leistungsanforderungen 
etwas niedriger.

Positiv ist, dass bedingungsseitig 
selbst eine Unterbrechung durch mehre-
re hintereinander beanspruchte Eltern-
zeiten nicht als Ausscheiden im obigen 
Sinne gewertet wird.

Für Ärzte und Zahnärzte sieht der Tarif 
eine Infektionsklausel vor. Eine echte 
Besonderheit ist jedoch die so genannte 
Rollstuhlklausel. Sofern die versicherte 
Person voraussichtlich mindestens 
sechs Monate auf einen Rollstuhl zur 
Fortbewegung angewiesen ist oder al-
ternativ ihr Hör- oder Sehvermögen voll-
ständig verloren hat, wird automatisch 
für einen Zeitraum von maximal drei 
Jahren Berufsunfähigkeit ohne weitere 
Prüfung angenommen. Eine Nachprü-
fung erfolgt frühestens nach Ablauf von 
drei Jahren. Zwischenzeitliche Verände-
rungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person, die zum Wegfall der 
Leistungsvoraussetzungen führen, sind 
durch die versicherte Person gemäß § 8 
Nr. 3 auch innerhalb der ersten drei Jah-
re  anzuzeigen. Die Folge hieraus ist eine 
Überprüfung der Berufsunfähigkeit im 
Sinne der Bedingungen.  Positiv an die-
ser Klausel ist, dass nach Vorliegen der 
beschriebe nen Leistungsvorausset-
zungen eine aufwendige Prüfung entfällt, 
allerdings dürfte in diesen Fällen in der 
Regel eine bedingungsgemäße Berufs-

sind wir der Auffassung, dass die Nach-
weisführung, zu mindestens 50% nicht 
mehr am Studienbetrieb teilnehmen zu 
können, ebenso problematisch für den 
Studenten ist. Der Vorteil, der AVB-
seitigen Präzisierung gilt dennoch: Der 
Rückschluss, ob eine Krankheit oder 
Unfallfolge eine Berufsunfähigkeit be-
deutet, lässt sich dem Anforderungs-
profil eines realen Berufsbild einfacher 
ziehen. Sie haben auch Studienfächer 
erwähnt, die eindeutiger sind. Wir wür-
den als weitere Bespiele Juristen, die 
Wirtschaftswissenschafler, Mathemati-
ker oder Informatiker ergänzen. Für den 
überwiegenden Teil der Studenten ist 
das spätere Berufsbild hinreichend 
transparent.
Die Verbindung aus Studienfach und 
späterem Berufsbild ist darüber hinaus 
auch die Möglichkeit, den Studenten in 
der gleichen Prämiengruppe zu versi-
chern, wie die in der gleichen Fachrich-
tung ausgebildeten Akademiker. Stu-
denten profitieren darüber hinaus von 
vielfältigen Nachversicherungsmög-
lichkeiten. Dazu gehören einen anlas-
sungebundene Nachversicherung und 
auch die Karriereoption (Erhöhung der 
versicherten BU-Rente um 100%, ma-
ximal 12.000  p.a.) zur erstmaligen Auf-
nahme eine unbefristeten Tätigkeit. So 
kann der Student eine Berufsunfähig-
keitsrente mit hoher Qualität abschlies-
sen, die Anfangsprämie mit der Starte-
roption absenken und während der 
Erwerbsphase die BU-Schutz auf ein 
Niveau anheben, das den späteren Le-
bensstandard entspricht.“

Für Beamte wird klargestellt, dass eine 
etwaige Dienstunfähigkeit im beamten-
rechtlichen Sinne keine automatische 
Berufsunfähigkeit bedeutet.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine 
bedingungsgemäße Pflegebedürftigkeit 
einer Berufsunfähigkeit gleichgesetzt 
wird. Außergewöhnlich ist jedoch die 
Klarstellung, dass dies nach § 2 Nr. 10 
auf für eine schwere Demenz gelten 
soll. Ein echter Mehrwert für den Versi-
cherte ist aus dieser Regelung jedoch 
nicht erkennbar, da eine übliche Berufs-
ausübung für Personen, die unter De-
menz leiden, eher schwer möglich sein 
dürfte.

Ein dauerhaftes Ausscheiden wird erst 
dann angenommen, wenn die versicher-
te Person mindestens fünf Jahre aus 
dem Berufsleben ausgeschieden ist. 
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K Premium-Schutz
Für anspruchsvollere und zahlungskräf-
tigere Kunden steht der Premium-Schutz 
zur Verfügung. Abweichend zum Basis-
Schutz genügt hier bereits die Prognose 
einer voraussichtlich mindestens sechs-
monatigen Berufsunfähigkeit. Die Leis-
tungen werden hier zudem rückwirkend 
ab Eintritt der Berufsunfähigkeit er-
bracht. Erfolgt eine erneute Berufsunfä-
higkeit aufgrund der ursprünglichen Ur-
sache, kann nach § 1 Nr. 7 der Premium-
Bedingungen der ursprüngliche An-
spruch auch nach Ablauf der Versiche-
rungsdauer (aber innerhalb der Lei-
stungsdauer) wieder aufleben.

Der Prognosezeitraum bei der Basis-
variante lautet 36 Monate. Die Gothaer 
zahlt jedoch ab dem 7. Monat die BU-
Rente, sofern der Kunde ununterbrochen 
außerstande war, seinen Beruf auszuü-
ben. Meldet er innerhalb von drei Mona-
ten nach Eintritt der BU den Leistungs-
fall, wird die Leistung rückwirkend ab 
Beginn gezahlt, in allen anderen Fällen 
immer ab dem Meldezeitpunkt.

Wenn die Leistungspflicht der Gothaer 
wegen einer erfolgreich abgeschlos-
senen Umschulungsmaßnahme der ver-
sicherten Person endet, wird einmalig 
eine Wiedereingliederungshilfe in Höhe 
einer halben Jahresrente (max. 12.000 
Euro) gezahlt, sofern die weiteren Anfor-
derungen erfüllt sind.

Ist der Leistungsfall wegen Pflegebe-
dürftigkeit vor Vollendung des 45. Le-
bensjahres eingetreten und werden ver-
sicherte Leistungen ununterbrochen 
mindestens bis zum Ende der Leistungs-
dauer (mind. bis Alter 60) erbracht, so 
geht eine Berufsunfähigkeitsrente auto-
matisch in eine lebenslange Altersrente 
weiter. War ein Unfall die Ursache für 
eine erstmalig anerkannte Berufsunfä-
higkeit, erhält die versicherte Person 
eine Einmalleistung in Höhe von drei 
Monatsrenten, maximal jedoch 3.000 
Euro. Zusätzlich werden subsidiär Ko-
sten bis zu neun Berufsunfähigkeitsmo-
natsrenten (max. 9.000 Euro) für statio-
näre Rehamaßnahmen zur Minderung 
der Unfallfolgen übernommen. 

Sofern Selbstständige eine wirtschaft-
lich sinnvolle Umorganisation zur Wie-
dererlangung ihrer Berufsfähigkeit 
durchführen müssen, beteiligt sich die 
Gothaer auf Antrag mit einem Betrag in 
Höhe von bis zu sechs Monatsrenten 
(max. 12.000 Euro) an den damit verbun-
denen Kosten.

unfähigkeit auch ohne Rollstuhlklausel 
vorliegen dürfen.

Nach § 15 III ist eine zwischenzeitliche 
Beitragsfreistellung oder Beitragsreduk-
tion  unbegrenzt möglich. Dabei wird die 
versicherte Berufsunfähigkeitsrente ent-
sprechend mit der Zeit nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsma-
thematik reduziert. Die reduzierte jähr-
liche Berufsunfähigkeitsrente darf  300 
Euro jährlich  nicht unterschreiten. Zu 
beachten ist allerdings, dass die Reakti-
vierung des vorherigen Zustandes nur 
innerhalb von 36 Monaten möglich ist 
und voraussetzt, dass der Leistungsfall 
bis dato noch nicht eingetreten ist. Eine 
erneute Gesundheitsprüfung ist dann 
erforderlich, sofern der Zeitraum „zwi-
schen dem Beginn der Beitragsfreistel-
lung oder Beitragsreduktion und der 
Wiederinkraftsetzung oder Beitragser-
höhung“ sechs Monate oder mehr betra-
gen hat. Nach § 15 V ist auch eine Stun-
dung von Beiträgen für einen Zeitraum 
von bis zu 18 Monaten möglich. Insge-
samt erweist sich der Tarif trotz gewisser 
Einschränkungen als äußerst flexibel im 
Vergleich zu vielen Wettbewerbstarifen.

Verbraucherfreundliche Beitrags- 
und Leistungsdynamik
Sehr verbraucherfreundlich sind auch 
die Regelungen zum Thema Anwart-
schafts- und garantierte Leistungsdyna-
mik. So ruht die Anwartschaftsdynamik 
zwar während einer bestehenden Be-
rufsunfähigkeit, kann allerdings anschlie-
ßend wieder fortgeführt werden, sofern 
die Dynamik nicht bereits vor Eintritt des 
Leistungsfalls durch Widerspruch aus-
geschlossen wurde. Wurde eine garan-
tierte Leistungsdynamik für die Dauer 
einer Berufsunfähigkeit vereinbart, so 
reduziert sich die Höhe wenn der Grad 
der Berufsunfähigkeit unter 50% sinkt 
oder keine Berufsunfähigkeit infolge 
Pflegebedürftigkeit mehr besteht  auf die 
Höhe der zuletzt vor Eintritt des Lei-
stungsfalls versicherten Rentenhöhe. 
Nach § 16 II hat der Versicherungsneh-
mer jedoch ausdrücklich das Recht, „ge-
gen Mehrbeitrag die versicherte Berufs-
unfähigkeitsrente auf den Stand vor 
Wegfall der Berufsunfähigkeit anzuhe-
ben. Für Erhöhungen im Rahmen der 
Beitragsdynamik sind tarifliche Begren-
zungen zu beachten:

„Das Recht auf weitere dynamische 
Erhöhungen erlischt, wenn durch Erhö-
hungen im Rahmen der Dynamik insge-

samt 250% der Summe aus der zu Ver-
tragsbeginn vereinbarten Berufsunfähig-
keitsrente und etwaigen Erhöhungen aus 
Nachversicherungen gem. § 17 oder § 18 
erreicht oder überschritten sind.“

Darüber hinaus setzen dynamische 
Anpassungen voraus, dass ein be-
stimmter Prozentsatz des jährlichen 
Bruttoeinkommens nicht überschritten 
wird. Inklusive Sofortbonus sind dies 
65% des jährlichen Bruttoeinkommens 
bei einer jährlichen Berufsunfähigkeits-
rente von bis zu 24.000 Euro bzw. 50% 
ab 24.001 Euro jährlicher Berufsunfähig-
keitsrente.

Innerhalb der ersten zehn Versiche-
rungsjahre, spätestens 15 Jahre vor dem 
Ablauf der Leistungsdauer, bestehen 
umfangreiche Nachversicherungsopti-
onen bei verschiedenen definierten An-
lässen. Auszubildende und Studenten 
erhalten durch eine spezielle Karriere-
option die Möglichkeit, innerhalb von 12 
Monaten nach der erstmaligen Aufnah-
me einer zeitlich unbefristeten Tätigkeit 
nach Berufsausbildung, spätestens je-
doch fünf Jahre nach Versicherungsbe-
ginn ihre versicherte Berufsunfähigkeits-
rente zu verdoppeln (max. um 12.000 
Euro). Darüber hinaus besteht für Versi-
cherte, die sich für die Basisvariante 
entschieden haben, die Möglichkeit,  un-
ter gewissen  Voraussetzungen ohne 
erneute Gesundheitsprüfung in den  Pre-
miumtarif zu wechseln.

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal bie-
tet die Gothaer Versicherungsnehmern 
mit leiblichen oder adoptierten Kindern, 
die zwischen der Vollendung des 1. und 
18. Lebensjahres an einer von sechzehn 
definierten schweren Erkrankungen (z.B. 
Krebs, Gehörlosigkeit, Bakterielle Me-
ningitis, Kinderlähmung oder Gehirntu-
mor) erkranken. 

Nach Diagnose erhält der Versiche-
rungsnehmer eine Einmalleistung in Hö-
he einer versicherten Jahresrente, maxi-
mal jedoch 24.000 Euro, sofern die 
Krankheit um mindestens 28 Tage über-
lebt wurde. Ein entsprechender 
Leistungsanspruch besteht höchstens 
einmal je versichertem Kind und aus-
schließlich für versicherte Erkrankungen, 
die erstmals nach frühestens einem Jahr 
nach Vertragsbeginn eintreten (für De-
tails siehe § 1 Nr. 9).

Damit ist der Basis-Schutz trotz ge-
wisser Einschränkungen eine insgesamt 
innovative und vertretbare Versicherungs-
lösung für die avisierte Zielgruppe.

Berufsunfähigkeit
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Ein abschließender Unterschied zum 
Basistarif ist eine anlassunabhängige 
Nachversicherungsoption innerhalb der 
ersten fünf Versicherungsjahre ohne er-
neute Gesundheitsprüfung. Selbstver-
ständlich kann diese nur ausgeführt wer-
den, solange  die Berufsunfähigkeit nicht 
eingetreten ist.

Der Gothaer ist mit der Auflage des 
neuen Premiumtarifs eine innovative und 
leistungsstarke Weiterentwicklung der 
bestehenden Absicherung gelungen. 

K Kritische Stimme zur neuen 
Berufsunfähigkeitsversicherung 
der Gothaer
Martin Seichter, fachlich Hauptverant-
wortlicher der Vergleichssoftware Le-
velnineBU, weist auf einige Schwach-
punkte der neuen Gothaer BU hin:

Der insgesamt positive Eindruck des 
Produktes relativiert sich durch die zum 
Teil sehr restriktiven Annahmerichtlinien 
der Gothaer im Tarif „SBU Premium“ in 
Bezug auf die bei Antragstellung versi-
cherbare Rentenhöhe, insbesondere bei 
Einschluss einer Anwartschaftsdynamik. 

1. Bei Einschluss einer Anwartschafts-
dynamik von 5% ist die max. versicher-
bare mtl.  BU-Rente für alle Versicherte 
auf 1.500 EUR (2.000 EUR bei 3% an-
wartschaftlicher Dynamik) begrenzt.

 2. Bei allen Berufen mit (zusätzlicher) 
berufsbezogener Begrenzung der versi-
cherbaren Höchstrente (z.B. Altenpfleger 
mtl. 1.000 EUR) reduziert sich die versi-
cherbare Höchstrente um 50%, beim 
Altenpfleger also auf mtl. 500 EUR, wenn 
eine Anwartschaftsdynamik einge-
schlossen ist.  

Diese Regelungen lassen in vielen Fäl-
len eine bedarfsgerechte Versorgung 
des Kunden bei der Gothaer nicht zu. 
Offensichtlich versucht die Gothaer da-
mit die Bestandszusammensetzung zu 
steuern und das Risiko der subjektiven 
Überversorgung zu vermeiden. 

Das durch die erweiterte BU-Berufs-
gruppenbildung marktweit entstandene 
Problem für Makler und Kunden bezahl-
baren BU-Versicherungsschutz zu fin-
den, wird durch die zuvor genannten 
Regelungen der Gothaer für viele Berufe 
noch um das Problem, eine bedarfsge-
rechte Absicherung zu bekommen, er-
gänzt.  Das trifft natürlich nicht nur auf 
die Gothaer zu. Eine in der Wirkung ähn-
lich restriktive Annahmepolitik hat zum 
Beispiel die Condor LVAG. Dort sind im 
Normalkundenklientel bei monatlichen 

Berufsunfähigkeitsrenten > 1.000 EUR  
nur 67% des Nettoeinkommens als BU-
Rente versicherbar. 

Ob sich daraus eine negative Tendenz 
der zukünftigen Marktentwicklung ablei-
ten lässt, wird maßgeblich davon abhän-
gen, ob die aktuell großen Anbieter des 
BU-Marktes auf die Einführung ver-
gleichbarer Regelungen verzichten, was 
aus Kundensicht zu hoffen ist.          

Auch in Funktionsinvaliditätsversiche-
rungen gibt es eine optionale Aktiv- 
und Passivdynamik. Exemplarisch 
soll hier allein das Bedingungswerk 
aus dem Hause Janitos betrachtet 
werden. Ziffer 6 ist hier sehr einfach 
verständlich und kundenfreundlich 
formuliert. Zusammengefasst lesen 
sich die Bedingungen wie folgt: Wird 
eine versicherte Person funktionsin-
valide im Sinne der Bedingungen en-
det die dynamische Erhöhung aus der 
Leistungs- oder Aktivdynamik. Statt-
dessen erfolgt zum jeweils 01.01. 
eines jeden Jahres eine Erhöhung 
nach dem Prozentsatz für die Passiv-
dynamik (1,5% p.a.). Endet der Lei-
stungsfall, so setzt die Aktivdynamik 
(3 oder 5% p.a.) wieder zur nächsten 
Hauptfälligkeit ein und zwar implizit 
auf Basis der zuletzt durch die Pas-
sivdynamik erreichten Rentenhöhe. 
Das Recht auf Inanspruchnahme der 
Aktivdynamik endet, wenn der verein-
barte Höchstrentenbetrag von zurzeit 
3.000 Euro monatlich erreicht wurde. 
Es kann damit niemals zu der uner-
freulichen Situation kommen, dass 
eine Reaktivierung des Kunden mit 
mehr oder minder erheblichen Ein-
kommenseinbußen aus der Versiche-
rungslösung verbunden ist.
Diese exemplarischen Regelungen 
zur FIV wären demnach im Sinne einer 
transparenten Leistungserbringung 
ein kundenfreundliches Vorbild auch 
für die beispielhaft benannten Berufs-
unfähigkeitsversicherer.

Aktiv- und Passivdynamik 
in der Multi-Rente von Janitos
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